
 

 

 

hep global GmbH 
 

Güglingen, Deutschland 
 

 
Bekanntmachung gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 SchVG  

über die Beschlüsse der zweiten Gläubigerversammlung 
der Inhaber der  Unternehmensanleihe 2021/2026  

(ISIN DE000A3H3JV5 - WKN A3H3JV) 
 

am 5. Mai 2026 
 

(„Emittentin“ oder „Gesellschaft“)  
 
 

 
Die hep global GmbH, Güglingen,  eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart 
unter der Nummer HRB 737065, Geschäftsanschrift Römerstraße 3, 74363 Güglingen 
(„Emittentin“), gibt hiermit bekannt, dass die Inhaber („Anleihegläubiger“) der bis zu 
EUR 25.000.000,00 Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2021/2026 
(„Anleihe 2021“) im Rahmen einer zweiten Gläubigerversammlung gemäß § 15 Abs. 3 Satz 3 
SchVG auf der Grundlage der am 17. April 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung 
zur zweiten Gläubigerversammlung mit einer stimmberechtigten Teilnahme von 10.989 
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2021 im Nennbetrag von insgesamt 
EUR 10.989.000,00, entsprechend 10.989  Stimmen, was rund  43,96 % des 
Gesamtnennwerts der stimmberechtigten ausstehenden Schuldverschreibungen entspricht 
und damit das Quorum von mindestens 25 % der stimmberechtigten ausstehenden 
Schuldverschreibungen erfüllt, mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % der 
teilnehmenden Stimmrechte gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 SchVG Folgendes beschlossen haben: 
 
TOP: Beschlussfassung über verschiedene Änderungen der Anleihebedingungen der 

Anleihe 2021, insbesondere zu Rückzahlungsmodalitäten 
 
Der im Bundesanzeiger vom 17. April 2026 veröffentlichte Beschlussvorschlag der Emittentin 
zum einzigen TOP wurde von den Anleihegläubigern mit 10.980 JA-Stimmen (das entspricht 
99,92 % der abgegebenen gültigen Stimmen) gegen 9 NEIN-Stimmen mit folgendem Wortlaut 
beschlossen: 
 

a) § 3 (d) der Anleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst: 

Die Schuldverschreibungen werden am 18. 

November 2027 zum Rückzahlungsbetrag 

zurückgezahlt. Der „Rückzahlungsbetrag“ 

entspricht 100 % des Nennbetrags zuzüglich 

des „Zusatzrückzahlungszinses“. Der 

Zusatzrückzahlungszins entspricht einem 

Betrag in Höhe von 1,5 % p.a. des 

Nennbetrags berechnet auf den Zeitraum vom 

17. November 2026 bis zum letzten Tag vor 

dem tatsächlichen Rückzahlungstag. Im Falle 

einer Rückzahlung vor dem 18. November 

The Notes shall be redeemed on 18 

November 2027 at the Repayment Amount. 

The “Repayment Amount” corresponds to 

100% of the principal amount plus the 

“Additional Repayment Interest.” The 

Additional Repayment Interest 

corresponds to an amount equal to 1.5 % 

per annum of the principal amount, 

calculated for the period from 17 November 

2026 to the day before the actual repayment 

date. In the event of repayment before 18 
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2026 beträgt der Zusatzrückzahlungszins 

EUR 0. Eine vorzeitige Rückzahlung findet 

außer in den in §§ 4 bis 6 genannten Fällen 

nicht statt. 

November 2026, the Additional Repayment 

Interest is EUR 0. There will be no early 

redemption except as provided for in §§ 4 to 

6. 

b) Die Tabelle in § 4 (b) Absatz 3 der Anleihebedingungen, welche das Wahl-

Rückzahlungsjahr und den Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call) definiert, wird um weitere 

Wahl-Rückzahlungsjahre und jeweilige Wahl-Rückzahlungsbeträge wie folgt ergänzt: 

 

Wahl-

Rückzahlungsjahr 

Wahl-

Rückzahlungsbetrag 

(Call) 

Call Redemption 

Year 

Call Redemption 

Amount 

19. Mai 2024  

(einschließlich) 

bis 

18. Mai 2025  

(einschließlich) 

102 %  
des Nennbetrags 

19 May 2024 

(inclusive) 

to 

18 May 2025 

(inclusive) 

102 % of the 
Principal Amount 

19. Mai 2025  

(einschließlich)  

bis  

17. Mai 2026  

(einschließlich) 

101 % 

des Nennbetrags 

19 May 2025 

(inclusive) 

to 

17 May 2026 

(inclusive) 

101 % of the 

Principal Amount 

18. Mai 2026  

(einschließlich)  

bis 

17. November 2026  

(einschließlich) 

100 % 

des Nennbetrags 

18 May 2026 

(inclusive) 

to 

17 November 2026 

(inclusive) 

100 % of the 

Principal Amount 

18. November 2026  

(einschließlich) 

bis 

17. November 2027  

(einschließlich) 

100 % 

des Nennbetrags 

zuzüglich des 

Zusatzrückzahlungs-

zinses 

18 November 2026 

(inclusive) 

to 

17 November 2027 

(inclusive) 

100 % of the 

Principal Amount 

plus the Additional 

Repayment Interest 
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c) § 2 der Anleihebedingungen wird um eine lit d) wie folgt ergänzt: 

 

Die Emittentin verpflichtet sich, mit Mitteln aus 

Finanzverbindlichkeiten, die die Emittentin 

selber ab dem 15. April 2026 aufnimmt, keine 

ihrer eigenen unbesicherten 

Finanzverbindlichkeiten zurückzuführen, 

solange die Verbindlichkeiten aus den 

Schuldverschreibungen nicht vollständig 

beglichen sind. 

The Issuer undertakes not to use funds 

resulting from Financial Indebtedness 

incurred by the Issuer itself on or after 15 

April 2026, to repay any of its own 

unsecured Financial Liabilities until the 

liabilities arising from the Notes have been 

fully settled. 

 
 

Güglingen, im Mai 2026 
 

hep global GmbH 
Geschäftsführung 


